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Betrifft 

Entwurf eines Bundesgesetzes, mit dem das Hausbesorgergesetz, 
das Arbeitslosenversicherungsgesetz und das Arbeitsverfassungs
gesetz geändert werden, Begutachtungsverfahren; Stellungnahme 

Die NÖ Landesregierung beehrt sich mitzuteilen, daß gegen den 
.Entwurf eines Bundesgesetzes, mit dem das Hausbesorgergesetz, 
das Arbeitslosenversicherungsgesetz und das Arbeitsverfassungs
gesetz geändert werden sollen, grundsätzlich kein Einwand er
hoben wird, wenn damit eine Besserstellung der Hausbesorger er
reicht wird. 

Es mUssen jedoch die bereits in der Stellungnahme der NÖ Landes
regierung vom 29. Oktober 1982, LAD-VD-9117/12 vorgebrachten 
Zweifel an der sachlichen Rechtfertigung fUr die Novelle des 
Arbeitsverfassungsgesetzes wiederholt werden. 

Nach der nun vorgesehenen Regelung sollen mehrere Häuser einen 
Betrfeb bilden, wenn diese Häuser gemeinsam verwaltet werden. 
Aus den Erläuterungen ergibt sich, daß jeweils nur gemeinsam 
verwaltete Häuser einen Betrieb. bilden sollen. Wenn nun der 
Hause1gentUmer seine Häuser d�ch verschiedene Hausverwaltungen 
verwalten läßt, k6nnen die darin beschäftigten Arbeitnehmer nicht 
in den Genuß einer betrieblichen Intere,ssenvertretung gelangen. 
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Daneben ist auch fraglich, ob die in § 17 Abs. 3 des Hausbe
sorgergesetzes vorgesehene "geringfUgige Beschäftigung" alle 

'im Zusammenhang mit der Hausbesorgerwohnung anfallenden Tätig
keiten abdecken kann. Ein außerhalb des Hauses wohnender Ver
treter könnte z.B. den Aufzug, die Zentralheizung oder die 
Waschmaschine nicht laufend beaufsichtigen. 

Schließlich wird noch darauf hingewiesen, daß es durch die nun 
vorgesehenen Regelungen sicher zu einer weiteren finanziellen 
Belastung der Mieten kommen wird. Die Mehrkosten für die zusätz
lich notw.endige Personalverrechnung mUssen zudem vom Hauseigen
tUmer getragen werden �d können nicht im Rahmen der Betriebs
kosten an die M1e�er weiter verrechnet werden. 

Dem Präsidium des Nationalrates werden U.e. 25 Ausfertigungen 
dieser Stellungnahme Ubermittelt. 

NÖ Landesregierung 
Lud w i g  
Landeshauptmann 
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LAD-VD-9117/20 

1. An das Präsidium des Nationalrates (25-fach) 

2. an alle vom Lande Nieder5sterreich entsendeten Mitglieder 

des Bundesrates 

3. an alle Ämter der Landesregierungen 

(zu Handen des Herrn Landesamtsdirektors) 

4. an die Verbindungsstelle der Bundesländer 

zur gefälligen Kenntnisnahme 

Für die Richtigkeit 

der Ausfirtigung 

/' , - I . I) 
,,�v.:. ,\ o/"'ijJMJ 

NÖ Landesregierung 

Lu d w i g 

Landeshauptmann 
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